Allgemeine Einkaufsbedingungen IT (AEB IT)

1. Geltungsbereich

1.1 Generell

Die vorliegenden allgemeinen Einkaufsbedingungen IT
(nachfolgend «Einkaufsbedingungen IT» oder «AEB IT»)
gelten fir jede Bestellung von IT-Leistungen (nachfol-
gend «Leistungen») durch den Kunden. Als Kunde gilt die
auf der Bestellbestatigung aufgefiihrte Gruppengesell-
schaft von VINCI Energies Schweiz AG (nachfolgend
«Kunden). Die jeweils gliltige Version der Einkaufsbedin-
gungen IT findet sich auf der Webseite der jeweiligen
Gruppengesellschaft von VINCI Energies Schweiz AG. Der
Kunde hat das Recht, die Leistungen auch anderen Grup-
pengesellschaften von VINCI Energies Schweiz AG zu-
ganglich zu machen.

Allgemeine Einkaufs- und Geschaftsbedingungen des
Lieferanten werden hiermit ausdriicklich ausgeschlos-
sen. Zusatzliche oder abweichende Vereinbarungen zu
diesen Einkaufsbedingungen IT sind nur wirksam, wenn
sie vom Kunden ausdriicklich schriftlich anerkannt und
vereinbart wurden.

1.2 Arten von Leistungen

Die Einkaufsbedingungen IT gelten fur Leistungen, die
der Kunde bezieht. Die Einzelheiten werden in der Be-
stellung, dem (Einzel-)Vertrag sowie weiteren Dokumen-
ten wie Leistungsbeschreibung(en), Preise, Auftragsda-
tenvereinbarung (ADV), Code of Conduct / Charta der
Globalen Leistungsverpflichtungen der Lieferanten von
VINCI (alle zusammen «Vertragsbestandteile») geregelt.

Auf den Einsatz von Mitarbeitenden des Lieferanten un-
ter der Anweisung und Uberwachung des Kunden (Per-
sonalverleih) sind die vorliegenden Einkaufsbedingungen
IT nicht anwendbar.

2. Bestellungen und Zustandekommen des Vertrags

Der Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde die ent-
sprechende Bestellung mit Hinweis auf das Angebot des
Lieferanten tatigt oder dessen Standardpreiseliste und
dem Lieferanten die Bestellung elektronisch oder in Pa-
pierform zustellt.

Der Kunde hat das Recht vom Lieferanten jederzeit einen
Betreibungsregisterauszug oder Sicherheiten zu verlan-

gen.
3. Angebot des Lieferanten
3.1 Aligemein

Die Angebotserstellung durch den Lieferanten erfolgt unentgeltlich.
Wenn das Angebot von der Angebotsanfrage abweicht, dann mussim
Angebot ausdricklich darauf hingewiesen werden. Das Angebot des
Lieferanten ist 90 Tage gliltig, soweit im Angebot nicht anders ange-
geben.
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Die Leistungen des Lieferanten sind in den Vertragsbestandteilen ab-
schliessend umschrieben. Vorbehalten bleiben vereinbarte Leis-
tungsanderungen gemass Ziffer 3.2 Im Leistungsumfang nicht ent-
haltene Leistungen des Lieferanten kdnnen nur verrechnet werden,
wenn sie explizit schriftlich vereinbart sind.

Der Lieferant hat Leistungen sorgfaltig sowie gemass gesetzlichen
und branchenublichen Vorgaben zu erbringen. Er sorgt dafir, dass
das notwendige fachlich qualifizierte Know-How und entsprechende
Zertifizierungen wie Herstellerzertifikate etc. vorhanden sind und re-
gelmassig aktualisiert werden. Der Lieferant und seine Sublieferan-
ten verfugen Uber die gultigen notwendigen Zertifizierungen wie ISO
27001, ISO 9001 oder aquivalente Zertifizierungen.

3.2 Anderungen des Leistungsumfangs

Jede Partei kann Anderungen des vereinbarten Leistungsumfanges
beantragen. Nach Erhalt eines Anderungsantrags hat der Empfanger
innert zehn (10) Tagen zu prifen, ob die Leistungsdnderung nach den
betrieblichen und technischen Maglichkeiten berticksichtigt und zu
welchen Bedingungen die Anderung durchgefiihrt werden kann. Die
begriindete Zustimmung bzw. Ablehnung erfolgt schriftlich oder
elektronisch. Die fiir eine Anderung erforderlichen Anpassungen der
vereinbarten Bedingungen und Leistungen, der Fristen sowie der Ver-
gltung werden schriftlich festgelegt.

Kénnen sich die Parteien nicht {iber einen Anderungsantrag einigen,
wird der Vertrag unverandert fortgefuhrt.

4. Unterauftragnehmer

Der Lieferant ist nur berechtigt, die Ausfiihrung von Teilen der Leis-
tungen an Unterauftragnehmer zu tibertragen, wenn der Kunde der
Beauftragung des Unterauftragsnehmers vorgangig explizit zuge-
stimmt hat und der Unterauftragnehmer seiner Leistungen gemass
den Datenschutzvorgaben erbringt. Im Zusammenhang mit der Be-
arbeitung von Personendaten gilt der Auftragsdatenbearbeitungsver-
trag (ADV).

Soweit nicht explizit anders geregelt, haftet der Lieferant gegenuber
dem Kunden fur die Leistungen seiner Unterauftragnehmer wie fiir
seine eigenen Leistungen.

5. Personal

Der Lieferant ist verpflichtet, Mitarbeitende sorgfaltig auszusuchen,
zu instruieren und zu Gberwachen. Er darf ausschliesslich Mitarbei-
tende einsetzen, die Uber die fiir die auszufiihrenden Tatigkeiten not-
wendigen Ausbildungen und Qualifikationen verfugen. Er gibt dar-
Uber jederzeit Auskunft und stellt dem Kunden auf erste Aufforde-
rung hin Kopien der Bestatigungen und Zertifikate zu. Er ist daftir ver-
antwortlich, die Mitarbeitenden mit den entsprechenden zeitgemas-
sen IT-Ressourcen auszurusten und diese, sofern notwendig, auf den
aktuellen Stand der Technik zu aktualisieren. Ebenso sind regelmas-
sige Schulungen vorzunehmen. Der Kunde behalt sich vor, die Ein-
haltung entsprechender Angaben und Vorgaben jederzeit zu uber-
prufen resp. tberprifen zu lassen inkl. Zertifikate von Mitarbeitenden
oder Schulungsnachweise. Ein Verstoss gegen diese Bestimmungen
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kann zur sofortigen Beendigung des Vertrags oder einer Suspendie-
rung der Arbeiten auf Kosten des Lieferanten fiihren. Personalverleih
ist nur bei ausdrucklicher schriftlicher Vereinbarung und Vorliegen
einer Personalverleihbewilligung zulassig.

6. Beistell- und Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt dem Lieferanten alle zur Erbringung der Leistungen
relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfligung. Der Liefe-
rant hat Kenntnis der entsprechenden Vorschriften, die fir seine
Leistungserbringung relevant sind, wie z.B. entsprechende Einfuhr-
bestimmungen oder gesetzliche Vorgaben und verpflichtet sich,
diese einzuhalten. Der Lieferant hat den Kunden umgehend darauf
aufmerksam zu machen, wenn die vom Kunden zur Verfligung ge-
stellten Unterlagen unvollstandig oder fehlerhaft sind.

Der Kunde unterstutzt den Lieferanten bei der Leistungserbringung,
soweit dies flr die Leistungserbringung notwendig ist (Mitwirkungen
wie Zutrittsberechtigung / Badge, Informationen bezlglich Sys-
temanforderungen, Mitwirkung bei Fehlerbehebung etc.). Er be-
stimmt eine Ansprechperson, die Uber die notwendigen Fach- und
Entscheidungskompetenzen fur die Vertragsdurchfuhrung besitzt
und bevollmachtigt ist, die zur Ausfiihrung des Vertrages notwendi-
gen rechtsgeschaftlichen Erklarungen abzugeben und entgegenzu-
nehmen.

Der Kunde informiert den Lieferanten tber Tatsachen, die eine ver-
tragsgemasse Erfullung der Leistungen beeintrachtigen oder gefahr-
den konnen oder Auswirkungen auf die Leistungserbringung haben
(z.B. Anderungen oder Beeintrichtigungen der Systemumgebung).

Weitere spezifische Beistell- und Mitwirkungspflichten des Kunden
werden im Vertrag definiert.

7. Vergiitung

7.1 Aligemeines

Die Leistungen des Lieferanten werden gemass Vereinbarung als
Pauschalpreis, oder nach Aufwand vergutet. Ein Teuerungsausgleich
ist ausgeschlossen.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich alle Preise und
Vergutungen inkl. Nebenkosten und Gebuhren, exkl. allfallige Mehr-
wertsteuer und in Schweizer Franken.

Samtliche Nebenkosten und Gebuhren wie z.B. Spesen, Verpackung,
Transport, Versicherung, vorgezogene Recyclinggebiihren, Bewilli-
gungen etc. gehen zu Lasten des Lieferanten. Es gelten die Incoterms
2020 DDP (Delivery Duty Paid).

7.2 Pauschalpreise

Pauschalpreise sind Festpreise, welche fiir die Gesamtheit oder fur
einzelne Teile der Leistungen vereinbart werden.

7.3 Nach Aufwand

Leistungen, fur die der Vertrag keinen Pauschalpreis enthalt, sowie
Regiearbeiten werden nach Aufwand zu den im Angebot bzw. Vertrag
spezifizierten Ansatzen vergutet. Fehlen im Angebot bzw. Vertrag An-
satze, konnen die Leistungen nicht verrechnet werden.

Ebenso werden durch den Kunden nachtraglich gewtinschte und ge-
mass Ziffer 3.2 vereinbarte Anderungen oder sonstige notwendige
Mehrarbeiten gemass den spezifizierten Ansatzen verrechnet. Ohne
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entsprechende Vereinbarung kénnen keine Anderungs- und Mehrar-
beiten verrechnet werden.

8. Versicherung

Der Lieferant verpflichtet sich, angemessene Versicherungen fir
seine Leistungen abzuschliessen und auf Verlangen des Kunden eine
Versicherungsbescheinigung vorzulegen.

Der Lieferant verfugt tiber ausreichende Versicherungsdeckung min-
destens fur Betriebs- und Berufshaftpflicht, Transportversicherung
und Cybersecurity-Versicherung.

9. Zahlungsbedingungen

Jede Rechnung hat eine detaillierte und nachvollziehbare Auflistung
des Aufwands zu enthalten.

Die Rechnungen des Lieferanten werden innert 60 Tagen ohne Abzug
nach Zustellung und Abnahme zur Zahlung fallig.

Der Lieferant darf Forderungen des Kunden nicht mit Forderungen
gegen den Kunden verrechnen.

10. Termine und Verzugsfolgen

Die vereinbarten Lieferfristen und Fertigstellungstermine sind ver-
bindlich (Verfallstermin), sofern nicht explizit anders vereinbart. Uber
eine Verzogerung wird der Kunde vom Lieferanten so bald als mog-
lich informiert.

Im Verzugsfalle gilt eine Konventionalstrafe von 0.5% pro Ver-
spatungstag, insgesamt aber hochstens 10% der gesamten Vergui-
tung des entsprechenden Vertrages. Die Konventionalstrafe ist auch
dann geschuldet, wenn die Leistungen nach Eintritt des Verzugs er-
bracht und vorbehaltlos angenommen werden oder der Kunde von
den Rechtsbehelfen Gebrauch macht. Die Bezahlung der Konventio-
nalstrafe befreit den Lieferanten nicht von der Einhaltung der ver-
traglichen Pflichten. Weitere Schadenersatzforderungen bleiben vor-
behalten.

11. Ubergang von Nutzen und Gefahr
Es gelten die Incoterms 2020 DDP.

Erfolgt die Lieferung am Bestimmungsort durch den Lieferanten, so
gehen Nutzen und Gefahr mit der Abnahme dieser Arbeiten auf den
Kunden lber.

Der Lieferant tragt in jedem Fall die Gefahr fiir die von ihm zur Verfu-
gung gestellten IT-Ressourcen.

12. Immaterialgiiterrechte und Know-how

12.1 Arbeitsresultate

Mit der Ubergabe gehen das Eigentum und das Urheberrecht an den
vom Lieferanten eigens fur den Kunden hergestellten Arbeitsresulta-
ten auf den Kunden uber. Produkte Dritter und vorbestehende Rechte
des Lieferanten bleiben von dieser Regelung unberihrt.

Soweit vorbestehende Rechte des Lieferanten untrennbarer Bestand-
teil eines eigens fur den Kunden erstellten Arbeitsresultats sind,
raumt der Lieferant dem Kunden ein zeitlich unbeschranktes, nicht
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exklusives, ubertragbares Nutzungsrecht fiir eigene Zwecke an den
vorbestehenden Rechten ohne Mehrkosten ein.

Umfassen die Arbeitsresultate Individualsoftware, die eigens fur den
Kunden hergestellt wurde, gehen samtliche Rechte an den Arbeits-
resultaten bei Fertigstellung oder Ubergabe oder Zugénglichmachen
an den Kunden uber, auch wenn diese Software durch Vorgaben oder
Mitarbeit des Lieferanten entstanden sind.

12.2 Nutzungsrechte an Software

Der Kunde erhalt vorbehaltlich Ziff. 12.1 wahrend der Vertragsdauer
ein unwiderrufliches, ubertragbares und unterlizenzierbares Nut-
zungsrecht an dieser Software (inkl. Programme, Dokumentation,
Source Code) fiir alle eigenen Geschéaftszwecke, einschliesslich des
Rechts zur Bearbeitung, Weiterentwicklung und Integration in andere
Systeme. Dieses Nutzungsrecht umfasst ausdrucklich die Nutzung in
verbundenen Unternehmen des Kunden.

Der Lieferant garantiert, dass keine Rechte Dritter der Einraumung
dieser Nutzungsrechte entgegenstehen und verpflichtet sich, samt-
liche fur die Nutzung erforderlichen Unterlagen, Dokumentationen
und den vollstandigen Source Code bei Ubergabe bereitzustellen. Li-
zenz-bedingungen von Drittanbietern sind vor Vertragsschluss voll-
standig offenzulegen und diirfen die vereinbarten Rechte des Kunden
nicht einschranken. Die Entwicklung von notwendigen Schnittstellen
geht zu Lasten des Lieferanten.

Stellt der Lieferant Software zur Erbringung der Dienstleistung zur
Verfligung, hat der Kunde daran wahrend der Vertragsdauer ein un-
beschranktes kostenloses Nutzungsrecht. Nach Vertragsende bleibt
dem Kunden das Recht erhalten, die Software weiterhin fur eigene
Zwecke zu nutzen, sofern dies fur die Fortflihrung der erbrachten
Leistungen erforderlich ist.

12.3 Einsatz von Kiinstlicher Intelligenz («Kl»)

Setzt der Lieferant Kl-Applikationen wie KI-Agenten, KI-Applikatio-
nen zur Code-Generierung und anderen Aufgaben im Zusammen-
hang mit den Leistungen fiir den Kunden ein (nachfolgend «KI-
Tools»), so hat der Lieferant dem Kunden dariiber vorgangig Auskunft
zu geben. Er bleibt fiir samtliche Arbeitsresultate verantwortlich so-
wie fiir die von den KI-Tools vorgenommenen Arbeiten. Beim Einsatz
von Kl-Tools sind die anwendbaren gesetzlichen Vorgaben wie Da-
tenschutz, Urheberrecht und Immaterialgltergesetzgebung, Ban-
kenrecht, Al-Gesetzgebung etc. einzuhalten.

Der Lieferant darf Daten des Kunden nur dann fiir KI-Tools verwen-
den, wenn der Kunde dazu explizit zugestimmt hat und Daten beim
Lieferanten weder gespeichert noch weiterverwendet werden.

13. Sorgfaltspflicht

Der Lieferant verpflichtet sich zur Leistungserflllung gemass Vertrag,
zu sorgfaltiger Auswahl und Ausbildung sowie fachmannischer Ar-
beitsweise der eingesetzten Mitarbeitenden nach dem aktuellen
Stand der Technik und zu deren Uberwachung und Kontrolle.

Der Lieferant verpflichtet sich zur Fehlerbehebung und Unterstiit-
zung bei Fehlersuche und -behebung soweit maglich.
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14. Gewahrleistung fiir Leistungen

14.1 Umfang der Gewahrleistung

Der Lieferant gewahrleistet, dass die Leistungen den im Vertrag defi-
nierten Spezifikationen entsprechen und die entsprechenden Funk-
tionen einwandfrei erfiillen.

14.2 Priifung und Abnahme

Sofern ein Abnahmetermin vereinbart ist, wird der Lieferant dem
Kunden zum Abnahmetermin die Erfullung der Leistungsmerkmale
nach den zwischen den Parteien festgelegten Abnahmekriterien und
mittels vom Kunden bereitzustellender Testdaten in einem Abnah-
metest oder Entwurf der zu liefernden Arbeitsergebnissen nachwei-
sen. Uber die Abnahme wird ein Abnahmeprotokoll erstellt.

Hat der Lieferant eine Dokumentation wie Plane, Prozesse, Doku-
mente, Software etc. abzuliefern, so haben diese samtliche Aspekte
gemass Anforderungskatalog und Vertragsbestandteile zu enthalten.
Die Parteien gehen diese Dokumente vor der Prifung und Abnahme
gemeinsam durch. Allfallige Beanstandungen werden vom Lieferan-
ten angepasst. Danach werden die Dokumente wie Plane, Prozesse,
Dokumente, Software etc. der Abnahme unterzogen.

Unerhebliche Abweichungen von den vereinbarten Leistungsmerk-
malen berechtigen den Kunden nicht, die Abnahme zu verweigern.
Der Lieferant bleibt aber zur Fehlerbeseitigung nach Ziffer 14.3 ver-
pflichtet.

Bei erheblichen Abweichungen wird der Kunde die Leistung nach Be-
seitigung der Mangel erneut entsprechend dieser Ziffer dem Abnah-
meprozess unterziehen und wenn moglich abnehmen.

Sofern keine Termine fur die Prufung oder Abnahme vereinbart sind,
wird der Kunde die Leistungen innert 20 Werktagen prifen und dem
Lieferanten allfallige Mangel mitteilen. Verdeckte Mangel sind nach
Entdeckung anzuzeigen.

14.3 Mangelrechte

Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen im Vertrag betragt die
Gewahrleistungsfrist (Verjahrungsfrist fir die Mangelrechte) zwei
Jahre nach erfolgter Abnahme gemass 14.2.

Der Lieferant unterstiitzt den Kunden bei der Suche nach einer
Fehlerursache.

Die Behebung eines Mangels erfolgt nach Wahl des Lieferanten
durch Nachbesserung, Ersatzlieferung oder durch Uberlassen eines
neuen Programmstandes.

Wird ein Mangel trotz schriftlicher Abmahnung und Nachfrist nicht
behoben, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung oder, bei er-
heblicher Herabsetzung der Tauglichkeit der Leistung, Wandelung
oder Ersatzvornahme zu Lasten des Lieferanten verlangen.

Fur Schadenersatzanspriuiche gilt Ziffer 16.

15. Rechtsgewaihrleistung

Der Lieferant verteidigt den Kunden gegen Anspriiche Dritter, die aus
einer Verletzung seiner Rechtsgewahrleistungspflicht hergeleitet
werden, und ubernimmt die dem Kunden gerichtlich auferlegten
Kosten und Schadenersatzbetrage, sofern der Kunde den Lieferanten
von solchen Anspriichen unverzuglich schriftlich benachrichtigt hat
und dem Lieferanten alle Abwehrmassnahmen und Vergleichsver-
handlungen vorbehalten bleiben. Sind solche Anspriiche von Dritten
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geltend gemacht worden oder zu erwarten, kann der Lieferant auf
seine Kosten die Lieferungen andern oder mit gleichwertigen Leis-
tungen austauschen. Ist dies oder der Erwerb eines Nutzungsrechts
mit angemessenem Aufwand nicht moglich, kann die Leistung gegen
Ruckerstattung des Preises und Schadloshaltung dem Lieferanten
zurtiickgegeben bzw. die Nutzung eingestellt werden.

16. Haftung

Der Lieferant haftet unbeschrankt fir absichtlich oder grobfahrlassig
verursachte Schaden sowie unbeschrankt fiir Personenschaden, fiir
die Verletzung von Schutzrechten Dritter, furr die Verletzung von Ge-
heimhaltungs-, Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen und fir
die Verletzung von Vorschriften zur Produktesicherheit.

Die Haftung des Lieferanten fiir leicht fahrlassig verursachte Schaden
ist begrenzt auf den Vertragswert.

Die Haftung fur indirekte Schaden wie entgangener Gewinn wird
ausgeschlossen.

Der Lieferant haftet fur das Verhalten seiner Hilfspersonen und bei-
gezogener Dritter wie flr sein eigenes.

Die Haftung des Kunden wird soweit gesetzlich zulassig ausge-
schlossen.

17. Dauer und ordentliche Beendigung des Vertrags

Das Vertragsverhaltnis entsteht gemass Ziffer 2 und dauert vorbe-
haltlich Ziffer 18 bis zur vollstandigen Erfiillung des Vertrags bzw. bis
zum Ablauf der im Vertrag vereinbarten Dauer. Vorbehalten bleibt
eine anders lautende Regelung im Vertrag.

Sofern nicht anders vereinbart, verlangert sich der Vertrag nach der
vereinbarten Mindestlaufzeit jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er
nicht drei (3) Monate zum Ende der Mindestlaufzeit bzw. des jewei-
ligen Verlangerungszeitraumes von einer der Parteien schriftlich ge-
kundigt wird.

18. Ausserordentliche Beendigung des Vertrags

18.1 Unvorhergesehene Ereignisse / nachtrigliche Un-
moglichkeit

18.2 Im Falle der kurzfristigen massiven Erhéhung der Zélle
hat der Kunde das Recht, die einzelne Bestellung abzuandern oder
von der Bestellung zuriickzutreten.

18.3 Beendigung aus wichtigem Grund

Jede Partei kann einen Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen. Als
wichtiger Grund gilt die Verletzung vertraglicher Verpflichtungen des
Lieferanten, welche die Fortsetzung der vertraglichen Beziehung fir
den Kunden unzumutbar machen, insbesondere

a)  die andauernde schwerwiegende oder wiederholte Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten durch den Lieferanten, welche nicht
behebbar ist oder trotz Abmahnung und Ansetzung einer angemes-
senen Behebungsfrist nicht behoben wird;

b)  die unvollstindige Leistung von Sicherheiten durch den Liefe-
ranten;

c)  gravierende Sicherheitsvorfalle oder -mangel;
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d)  die Zahlungsunfihigkeit, amtliche Publikation der Konkurser-
offnung oder Nachlassstundung des Lieferanten.

Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag bei gravierenden Sicherheits-
vorfallen voriibergehend zu suspendieren. Der Lieferant hat in die-
sem Fall keinen Anspruch auf Schadenersatz gegeniiber dem Kun-
den.

Der Lieferant ubergibt dem Kunden nach Beendigung des Vertrags
die bei ihm vorhandenen Unterlagen, bevor er sie l6scht bzw. ver-
nichtet, die er vom Kunden im Zusammenhang mit der Ubernahme
der Leistungen erhalten hat. Zusatzlich wird der Lieferant diese Un-
terlagen, soweit gesetzlich zulassig, innert 30 Tagen endgultig 16-
schen bzw. fachgerecht vernichten und gegeniiber dem Kunden die
Loschung/Vernichtung schriftlich bestatigen.

19. Datenschutz und Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der anwendbaren da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie des Bankgeheimnisses,
Anwaltsgeheimnisses oder Amtsgeheimnisses, soweit anwendbar. Es
gilt der Auftragsdatenbearbeitungsvertrag sowie die Geheimhal-
tungsvereinbarung, sofern abgeschlossen.

Soweit der Lieferant oder ein von ihm beauftragter Dritter im Rahmen
des Vertrages auf Systeme oder Speichermedien des Kunden zugrei-
fen muss, stellt der Lieferant sicher, dass ein Zugriff auf personenbe-
zogene Daten verhindert oder so gering wie moglich gehalten wird.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Lieferant im Rahmen von
periodischen sog. Hersteller-Reportings kundenbezogene Daten wie
z.B. Namen und Adressen der Kunden bearbeitet und den betreffen-
den Produkteherstellern bzw. -lieferanten im In- und Ausland tber-
mittelt. Weitere Informationen diirfen nicht ohne Zustimmung des
Kunden weitergeleitet werden.

Der Kunde arbeitet mit verbundenen Unternehmen der VINCI-
Gruppe zusammen und tauscht mit diesen Personendaten und wei-
tere Informationen im Zusammenhang mit der Vertragsdurchfiihrung
und Kundenpflege aus. Daten aus dem Vertragsverhaltnis konnen zu
Kl-Trainingszwecken innerhalb der VINCI-Gruppe verwendet wer-
den.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, Geschaftsgeheimnisse der je-
weils anderen Partei Uber die Dauer des Vertragsverhaltnisses hinaus
flir eine unbegrenzte Zeit vertraulich zu behandeln und sie keinen
Dritten weiterzugeben. Mit Geschaftsgeheimnissen sind alle im Rah-
men der Vertragsdurchfiihrung erlangten Informationen zu verste-
hen, auch wenn sie nicht explizit als solche gekennzeichnet sind.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fur Geschaftsge-
heimnisse, die

a)  der anderen Partei bereits bei Ubermittlung bekannt waren,

b)  nach Ubermittlung ohne Verschulden der anderen Partei be-
kannt geworden sind,

c)  vonder empfangenden Partei eigenstiandig und ohne Nutzung
der Geschaftsgeheimnisse der anderen Partei entwickelt worden
sind,

d)  die empfangende Partei aufgrund einer gesetzlichen Bestim-
mung, behordlichen Verfligung oder gerichtlichen Entscheidung ver-
offentlichen muss, vorausgesetzt der anderen Partei wurde ausrei-
chend Zeit zur Abwehr dieser Massnahme gewahrt.

Der Lieferant wird alle ihm ubergebenen Zugriffs- und Zutrittsmog-
lichkeiten, Passworter, Codes, Gerate oder andere zur Identifizierung

VINLCI

ENERGIES f



und Nutzerkennungen notwendigen Mittel streng vertraulich behan-
deln und nicht an Dritte weitergeben. Er informiert seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter entsprechend. Im Fall eines Verlusts oder ei-
nes Datenschutzvorfalls wird der Lieferant den Kunden hiertiber un-
verziglich informieren.

Dem Kunden ist bewusst, dass bei Betrieb und Fernwartung ein Zu-
griff auf seine Daten besteht. Der Lieferant verpflichtet sich zur erfor-
derlichen Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion seiner Mitarbei-
tenden.

20. Konventionalstrafe

Im Fall einer Verletzung von Ziffer 19 oder Verletzung gesetzlicher
Verpflichtungen durch den Lieferanten, ist eine Konventionalstrafe
geschuldet. Diese betragt 20% der Gesamtvergutung des Vertrags,
mindestens jedoch CHF 50’000 pro Fall. Die Bezahlung der Konven-
tionalstrafe befreit den Lieferanten nicht von der Einhaltung seiner
Pflichten. Weitere Schadenersatzforderungen bleiben vorbehalten.

21. Hohere Gewalt

Fuhrt ein Ereignis hoherer Gewalt wie z.B. Feuer, Terror, Krieg, Ar-
beitskonflikte, Naturkatastrophen wie Unwetter, Uberschwemmun-
gen, Erdbeben oder Pandemien, dazu, dass der Lieferant Leistungen
nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erbringen kann, wird er
den Kunden so rasch als maglich tiber die Art des Ereignisses und die
voraussichtlichen Auswirkungen auf die Vertragserfiillung informie-
ren.

Der Lieferant ist fur die Dauer des jeweiligen Ereignisses von seiner
Leistungspflicht befreit. Allfallige Service Level Agreements werden
in dieser Zeit ausgesetzt.

Der Lieferant wird im Rahmen seiner Moglichkeiten das Notwendige
unternehmen, um die Auswirkungen des jeweiligen Ereignisses auf
seine Leistungen so weit wie moglich und zumutbar zu beschranken.
Nach Beendigung des Ereignisses hoherer Gewalt wird er den Kun-
den benachrichtigen und die Leistungen wieder erbringen. Sollte das
Ereignis der hoheren Gewalt langer als 30 Kalendertage dauern, hat
der Kunde das Recht, ohne weiteres vom Vertrag zuruckzutreten. Es
bestehen keine Schadenersatzanspriiche gegeniiber dem Kunden.

22. Weiterverkauf

Der Kunde ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berech-
tigt, die Leistungen an Endkunden weiterzuverkaufen (Reselling).
Dies gilt insbesondere fir Hard- und Software. Werden Leistungen
zum Zweck des Wiederverkaufs gekauft, so gelten die Herstellerbe-
dingungen fir die Leistungen (Hardware und/oder Software) nur,
wenn durch den Lieferanten explizit darauf hingewiesen und diese
vom Kunden akzeptiert werden.

23. Auditrecht

Der Kunde hat das Recht, die Leistungen des Lieferanten jederzeit auf
ihre Konformitat mit den vertraglichen und/oder gesetzlichen Bedin-
gungen zu auditieren bzw. auditieren zu lassen. Grundsatzlich be-
steht ein jahrliches Auditrecht. Im Falle von konkreten Vorkommnis-
sen konnen zusatzliche Audits durchgefiihrt werden. Vorbehalten
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bleiben regulatorische Auditrechte, die jederzeit durchgefihrt wer-
den konnen.

Der Kunde kiindigt den Audit rechtzeitig im Voraus an, grundsatzlich
20 Arbeitstage im Voraus. Der Lieferant gewahrt dem Kunden Zugang
zu allen mit dem Vertrag zusammenhangenden Informationen und
Mitarbeitenden, die die Leistungen erbringen. Der Kunde tragt seine
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Audit grundsatzlich
selbst. Stellt der Kunde im Rahmen des Audits fest, dass der Lieferant
die vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten schwerwiegend verletzt
hat, so tragt der Lieferant die Kosten des Audits.

24, Weitere Bestimmungen

Der Lieferant bestatigt, die Charta der Leistungsverpflichtungen fir
Lieferanten von VINCI (https://www.axians.ch/app/uplo-
ads/sites/76/2025/12/VEEE_ Sustainable_ -supplier_char-
ter_de.pdf) gesehen zu haben und zu akzeptieren.

Der Lieferant muss vom Kunden eine schriftliche Zustimmung fur
eine Referenz einholen, bevor dieser den Kunden als Referenz ange-
ben kann.

Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Lieferanten nur mit vorgangiger schriftlicher Zustimmung des
Lieferanten abtreten und tibertragen. Die Ubertragung des Vertrags-
verhaltnisses auf andere Gruppengesellschaften der VINCI-Gruppe
ist ohne weitere Zustimmung zulassig. Andern sich die Eigentums-
verhaltnisse des Lieferanten, so hat der Kunde ein ausserordentliches
Kiindigungsrecht.

Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Einkaufsbedingun-
gen IT ganz oder teilweise unguiltig, unwirksam oder nicht vollstreck-
bar sind oder werden, wird dadurch die Gultigkeit, Wirksamkeit und
Vollstreckbarkeit der ubrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Anstelle
der unwirksamen Bestimmung kommt eine Regelung zur Anwen-
dung, die dem urspriinglich beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck
der ersetzten Bestimmung so weit wie moglich entspricht.

Anderungen und Ergénzungen des Angebots bzw. Vertrags bediirfen
zu ihrer Gilltigkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir die Anderung
dieses Schriftformvorbehalts. Als Schriftform anerkennen die Par-
teien auch elektronisch unterschriebene Dokumente (z.B. Adobe
Sign, DocuSign, Skribble, MOXIS). Vorbehaltlich zwingenden Rechts
konnen diese Einkaufsbedingungen IT jederzeit angepasst werden.

25. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Der Vertrag unterliegt ausschliesslich schweizerischem materiellem
Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Ubereinkom-
mens der Vereinten Nationen Uber Vertrage Giber den internationalen
Warenkauf vom 11. April 1980 (sog. Wiener oder UN-Kaufrecht).

Alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den vorliegenden Einkaufsbe-
dingungen IT und dem Rechtsverhaltnis zwischen dem Kunden und
dem Lieferanten ergeben und von den Parteien nicht gutlich beige-
legt werden konnen, werden durch die ordentlichen Gerichte ent-
schieden. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz des Kunden.
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	8. Versicherung
	Der Lieferant verpflichtet sich, angemessene Versicherungen für seine Leistungen abzuschliessen und auf Verlangen des Kunden eine Versicherungsbescheinigung vorzulegen.
	Der Lieferant verfügt über ausreichende Versicherungsdeckung mindestens für Betriebs- und Berufshaftpflicht, Transportversicherung und Cybersecurity-Versicherung.

	9. Zahlungsbedingungen
	Jede Rechnung hat eine detaillierte und nachvollziehbare Auflistung des Aufwands zu enthalten.
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	11. Übergang von Nutzen und Gefahr
	Es gelten die Incoterms 2020 DDP.
	Erfolgt die Lieferung am Bestimmungsort durch den Lieferanten, so gehen Nutzen und Gefahr mit der Abnahme dieser Arbeiten auf den Kunden über.
	Der Lieferant trägt in jedem Fall die Gefahr für die von ihm zur Verfügung gestellten IT-Ressourcen.

	12. Immaterialgüterrechte und Know-how
	12.1 Arbeitsresultate
	Mit der Übergabe gehen das Eigentum und das Urheberrecht an den vom Lieferanten eigens für den Kunden hergestellten Arbeitsresultaten auf den Kunden über. Produkte Dritter und vorbestehende Rechte des Lieferanten bleiben von dieser Regelung unberührt.
	Soweit vorbestehende Rechte des Lieferanten untrennbarer Bestandteil eines eigens für den Kunden erstellten Arbeitsresultats sind, räumt der Lieferant dem Kunden ein zeitlich unbeschränktes, nicht exklusives, übertragbares Nutzungsrecht für eigene Zwe...
	Umfassen die Arbeitsresultate Individualsoftware, die eigens für den Kunden hergestellt wurde, gehen sämtliche Rechte an den Arbeitsresultaten bei Fertigstellung oder Übergabe oder Zugänglichmachen an den Kunden über, auch wenn diese Software durch Vo...

	12.2 Nutzungsrechte an Software
	Der Kunde erhält vorbehältlich Ziff. 12.1 während der Vertragsdauer ein unwiderrufliches, übertragbares und unterlizenzierbares Nutzungsrecht an dieser Software (inkl. Programme, Dokumentation, Source Code) für alle eigenen Geschäftszwecke, einschlies...
	Der Lieferant garantiert, dass keine Rechte Dritter der Einräumung dieser Nutzungsrechte entgegenstehen und verpflichtet sich, sämtliche für die Nutzung erforderlichen Unterlagen, Dokumentationen und den vollständigen Source Code bei Übergabe bereitzu...
	Stellt der Lieferant Software zur Erbringung der Dienstleistung zur Verfügung, hat der Kunde daran während der Vertragsdauer ein unbeschränktes kostenloses Nutzungsrecht. Nach Vertragsende bleibt dem Kunden das Recht erhalten, die Software weiterhin f...

	12.3 Einsatz von Künstlicher Intelligenz («KI»)
	Setzt der Lieferant KI-Applikationen wie KI-Agenten, KI-Applikationen zur Code-Generierung und anderen Aufgaben im Zusammenhang mit den Leistungen für den Kunden ein (nachfolgend «KI-Tools»), so hat der Lieferant dem Kunden darüber vorgängig Auskunft ...
	Der Lieferant darf Daten des Kunden nur dann für KI-Tools verwenden, wenn der Kunde dazu explizit zugestimmt hat und Daten beim Lieferanten weder gespeichert noch weiterverwendet werden.


	13. Sorgfaltspflicht
	14. Gewährleistung für Leistungen
	14.1 Umfang der Gewährleistung
	14.2 Prüfung und Abnahme
	14.3 Mängelrechte

	15. Rechtsgewährleistung
	Der Lieferant verteidigt den Kunden gegen Ansprüche Dritter, die aus einer Verletzung seiner Rechtsgewährleistungspflicht hergeleitet werden, und übernimmt die dem Kunden gerichtlich auferlegten Kosten und Schadenersatzbeträge, sofern der Kunde den Li...

	16. Haftung
	Der Lieferant haftet unbeschränkt für absichtlich oder grobfahrlässig verursachte Schäden sowie unbeschränkt für Personenschäden, für die Verletzung von Schutzrechten Dritter, für die Verletzung von Geheimhaltungs-, Datenschutz- und Sicherheitsbestimm...
	Die Haftung des Lieferanten für leicht fahrlässig verursachte Schäden ist begrenzt auf den Vertragswert.
	Die Haftung für indirekte Schäden wie entgangener Gewinn wird ausgeschlossen.
	Der Lieferant haftet für das Verhalten seiner Hilfspersonen und beigezogener Dritter wie für sein eigenes.
	Die Haftung des Kunden wird soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.

	17. Dauer und ordentliche Beendigung des Vertrags
	Das Vertragsverhältnis entsteht gemäss Ziffer 2 und dauert vorbehältlich Ziffer 18 bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags bzw. bis zum Ablauf der im Vertrag vereinbarten Dauer. Vorbehalten bleibt eine anders lautende Regelung im Vertrag.
	Sofern nicht anders vereinbart, verlängert sich der Vertrag nach der vereinbarten Mindestlaufzeit jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei (3) Monate zum Ende der Mindestlaufzeit bzw. des jeweiligen Verlängerungszeitraumes von einer der Partei...

	18. Ausserordentliche Beendigung des Vertrags
	18.1 Unvorhergesehene Ereignisse / nachträgliche Unmöglichkeit
	18.2 Im Falle der kurzfristigen massiven Erhöhung der Zölle hat der Kunde das Recht, die einzelne Bestellung abzuändern oder von der Bestellung zurückzutreten.
	18.3 Beendigung aus wichtigem Grund
	Der Lieferant übergibt dem Kunden nach Beendigung des Vertrags die bei ihm vorhandenen Unterlagen, bevor er sie löscht bzw. vernichtet, die er vom Kunden im Zusammenhang mit der Übernahme der Leistungen erhalten hat. Zusätzlich wird der Lieferant dies...


	19. Datenschutz und Geheimhaltung
	Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie des Bankgeheimnisses, Anwaltsgeheimnisses oder Amtsgeheimnisses, soweit anwendbar. Es gilt der Auftragsdatenbearbeitungsvertrag sowie die Geheimhal...
	Soweit der Lieferant oder ein von ihm beauftragter Dritter im Rahmen des Vertrages auf Systeme oder Speichermedien des Kunden zugreifen muss, stellt der Lieferant sicher, dass ein Zugriff auf personenbezogene Daten verhindert oder so gering wie möglic...
	Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Lieferant im Rahmen von periodischen sog. Hersteller-Reportings kundenbezogene Daten wie z.B. Namen und Adressen der Kunden bearbeitet und den betreffenden Produkteherstellern bzw. -lieferanten im In- und Ausland...
	Der Kunde arbeitet mit verbundenen Unternehmen der VINCI-Gruppe zusammen und tauscht mit diesen Personendaten und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung und Kundenpflege aus. Daten aus dem Vertragsverhältnis können zu KI-Tr...
	Die Vertragsparteien sind verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei über die Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus für eine unbegrenzte Zeit vertraulich zu behandeln und sie keinen Dritten weiterzugeben. Mit Geschäftsgeheimnissen ...
	Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Geschäftsgeheimnisse, die
	Der Lieferant wird alle ihm übergebenen Zugriffs- und Zutrittsmöglichkeiten, Passwörter, Codes, Geräte oder andere zur Identifizierung und Nutzerkennungen notwendigen Mittel streng vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. Er informiert s...
	Dem Kunden ist bewusst, dass bei Betrieb und Fernwartung ein Zugriff auf seine Daten besteht. Der Lieferant verpflichtet sich zur erforderlichen Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion seiner Mitarbeitenden.

	20. Konventionalstrafe
	Im Fall einer Verletzung von Ziffer 19 oder Verletzung gesetzlicher Verpflichtungen durch den Lieferanten, ist eine Konventionalstrafe geschuldet. Diese beträgt 20% der Gesamtvergütung des Vertrags, mindestens jedoch CHF 50‘000 pro Fall. Die Bezahlung...

	21. Höhere Gewalt
	Führt ein Ereignis höherer Gewalt wie z.B. Feuer, Terror, Krieg, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen wie Unwetter, Überschwemmungen, Erdbeben oder Pandemien, dazu, dass der Lieferant Leistungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringen...
	Der Lieferant ist für die Dauer des jeweiligen Ereignisses von seiner Leistungspflicht befreit. Allfällige Service Level Agreements werden in dieser Zeit ausgesetzt.
	Der Lieferant wird im Rahmen seiner Möglichkeiten das Notwendige unternehmen, um die Auswirkungen des jeweiligen Ereignisses auf seine Leistungen so weit wie möglich und zumutbar zu beschränken. Nach Beendigung des Ereignisses höherer Gewalt wird er d...

	22. Weiterverkauf
	Der Kunde ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Leistungen an Endkunden weiterzuverkaufen (Reselling). Dies gilt insbesondere für Hard- und Software. Werden Leistungen zum Zweck des Wiederverkaufs gekauft, so gelten die Herstelle...

	23. Auditrecht
	Der Kunde hat das Recht, die Leistungen des Lieferanten jederzeit auf ihre Konformität mit den vertraglichen und/oder gesetzlichen Bedingungen zu auditieren bzw. auditieren zu lassen. Grundsätzlich besteht ein jährliches Auditrecht. Im Falle von konkr...
	Der Kunde kündigt den Audit rechtzeitig im Voraus an, grundsätzlich 20 Arbeitstage im Voraus. Der Lieferant gewährt dem Kunden Zugang zu allen mit dem Vertrag zusammenhängenden Informationen und Mitarbeitenden, die die Leistungen erbringen. Der Kunde ...

	24. Weitere Bestimmungen
	Der Lieferant bestätigt, die Charta der Leistungsverpflichtungen für Lieferanten von VINCI (https://www.axians.ch/app/uploads/sites/76/2025/12/VEEE_Sustainable_-supplier_charter_de.pdf) gesehen zu haben und zu akzeptieren.
	Der Lieferant muss vom Kunden eine schriftliche Zustimmung für eine Referenz einholen, bevor dieser den Kunden als Referenz angeben kann.
	Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis mit dem Lieferanten nur mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Lieferanten abtreten und übertragen. Die Übertragung des Vertragsverhältnisses auf andere Gruppengesellschaften der VIN...
	Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen IT ganz oder teilweise ungültig, unwirksam oder nicht vollstreckbar sind oder werden, wird dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt....
	Änderungen und Ergänzungen des Angebots bzw. Vertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformvorbehalts. Als Schriftform anerkennen die Parteien auch elektronisch unterschriebene Dokumente (z.B....

	25. Gerichtsstand und anwendbares Recht
	Der Vertrag unterliegt ausschliesslich schweizerischem materiellem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (sog. Wiener oder UN-Kaufr...
	Alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den vorliegenden Einkaufsbedingungen IT und dem Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Lieferanten ergeben und von den Parteien nicht gütlich beigelegt werden können, werden durch die ordentlichen Gerichte...
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